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 Veröffentlicht am 21.11.2012

Index

22/01 Jurisdiktionsnorm

27/03 Gerichtsgebühren Justizverwaltungsgebühren

Norm

GGG 1984 §18 Abs2 Z2;

GGG 1984 §18 Abs2 Z2a;

JN §58;

1. JN § 58 heute

2. JN § 58 gültig ab 01.05.1983 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 135/1983

Rechtssatz

Nach § 18 Abs. 2 Z 2 und Z 2a GGG geht es nicht um den ursprünglichen Streitwert und das ursprüngliche

Klagebegehren, sondern um die durch einen gerichtlichen Vergleich vorgenommene Streitwerterhöhung. Wie der

Gesetzgeber durch Einfügen einer Z 2a in § 18 Abs. 2 eindeutig angeordnet hat, ist im Beschwerdefall durch die in

einem Punkt des Vergleichs von den Mietern übernommene Räumungsverp=ichtung, die der Sicherung der

Mietzinszahlung dient, auch der gemäß § 58 JN für wiederkehrende Leistungen von unbestimmter Dauer gebildete

Streitwert der Bemessung zu Grunde zu legen.Nach Paragraph 18, Absatz 2, Zi@er 2 und Zi@er 2 a, GGG geht es nicht

um den ursprünglichen Streitwert und das ursprüngliche Klagebegehren, sondern um die durch einen gerichtlichen

Vergleich vorgenommene Streitwerterhöhung. Wie der Gesetzgeber durch Einfügen einer Zi@er 2 a, in Paragraph 18,

Absatz 2, eindeutig angeordnet hat, ist im Beschwerdefall durch die in einem Punkt des Vergleichs von den Mietern

übernommene Räumungsverp=ichtung, die der Sicherung der Mietzinszahlung dient, auch der gemäß Paragraph 58,

JN für wiederkehrende Leistungen von unbestimmter Dauer gebildete Streitwert der Bemessung zu Grunde zu legen.
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